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Derkcbrswestn.
©eßmeijer äJtuftermeffe 1921. (Sütitgeteitt.) ®ie

SSeteiligurtfl cut bet' bteSjtitjrigen SÛÎuftecmeffe ift troß
bet ferneren SöirtfcßaftSfrife eine redßt befriebigenbe ju
nennen. Dbwoßl bis bot einigen äßueßen eine gewiße
$urütfßaltung jit fonftatieren mar, ift nun bod) ein
gutes Stefuttat juftanbe gefotnmen. 3n einigen ©ruppen
ift natürlich bie KrifiS z» fpüren ; bie meiften Abteilungen
weifen aber, wie erwähnt, eine erfrenlidje ^Beteiligung
auf. ©roße Aufmerîfamfeit bürftert einige bon' bett
Sntereffenten fetjr gnt borbereitete Solletttban§
ftellungen beanfprtteßen.

Uolkswirodiaff.
©rgcittjung t>e$ üBunbeSrütSbefißluffeS uottt 29. Dft.

1919 über ArbeitSlofemtnterftiißung. (33om 4. ffebruar
1921.) I. ®er 93unbeSratSbefcßtuß oom 29. Dftober 1919
betreffenb ArbeitSlofenunterftüßung er1)alt folgenben

Artifel 33'»»:
1. ©teilt baS Urteil beS ©inigungSamteS ober ber

eibgenöffifeßen SMurSïommiffion nicfjt bie ziffernmäßigen
Anfprücße einzelner ArbeitSlofen feft, tool)! aber bte

©runbfäße, naeß benen fie ju berechnen finb, unb wirb
uatf)f)er bie geftfeßung ber einzelnen Anfprücße bureß
baS Sßerßalten eineê 93etriebSinßaberS oerßinbert, fo fanti
bie KantonSregierung einen Kommiffär ßiermit beauf»
tragen.

2. ®er 93etiiebSinßabet unb fein ^erfonal finb oer»
pfließtet, bem Kommiffär AitSfunft ju geben, if>nt bie
notwendigen Unterlagen jur 3Serfügung ju ftellen unb
ißm fonft alle etforberlicße SJtitßilfe ju leiften. $atle
ooti SBiberftanb t'ann ber Kommiffär jur Sefcßaffung
ber Unterlagen bie polijeiücfye ©ewalt in Anfptucß neßmen.

3. ®er Kommiffär ftellt bie Anfprücße beS einzelnen
ArbeitSlofen ziffernmäßig unb enbgültig feft, naeßbent
er bem 53etriebSinßaber unb ben ArbeitSlofen ©elegen»
ßeit zur Äußerung gegeben ßat.

SDiefe ©ntfeßeibe beS KotnmiffärS fteßen naeß ©eneß»

migttng bureß bie KantonSregierung oollftrectbaren ge=

ricßtlicßen Urteilen im ©inne oon Art. 80 beS 93unbeS»

gefeßeS oom 11. April 1889 über ©cßulbbetreibung unb
KonfurS gleicß.

4. ßaßlt ber 93etriebSinßaber innerhalb fünf Sagen
bie Unterfiüßungen gemäß bem ©ntfeßeibe beS KommiffärS
nießt au§, fo ßat btefer bie äßoßnftßgemeinbe ber Ar»
beitSlofen attzuweifen, bie AitSzaßlung oorzuneßmen. $n
biefem fjatle geßen bie betreffenben fjorberungeti ber Ar»
beitSlofen gegenüber bem SöetriebSinßaber auf bie auS»

zaßlenbe 2Boßnfißgemeinbe über. ®er 93etrtebSinßaber
ßaftet für ßinSoerluft.
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Fleterlen bei Biel-Bienne

ToUyhon T*l«pb»B
Teiegraznia-^.dresse ;

PAPPBB0S PlBTHHIiB*.
empfiehlt seine Fabrikate Im 8336

Isolierplatten, Isolierteppiche
Korkplatten und sämtliche Teer- und

Asphalt - Produkter,
Deekgi«pitr* roh and Imprägniert, In nu> bester

Qualität, zu billigsten Preisen.
Carbolinaum. Fajabaupappan.
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5. Sie Soften beS ganzen 33erfaßrenS geßen zu Saften
beS 93etriebSinßaberS ; bie fantonale Regierung ftellt ißre
fpöße feft.

6. SDie KantonSregierung t'ann zubem folgenbe Süßen
auferlegen:

a) bem 33etriebSinßaber, ber infolge feines 33erßaltenS
baS 23erfaßren oerfeßutbet ßat ober fieß weigert,
bem Kommiffär AuSfunft zu flehen ober bte nötigen
Untertagen zur Verfügung zu ftellen, eine S3uße

oon ffr. 500 bis zum zweifaeßen betrage ber oom
Kommiffär feftgefeßten ©efamtunterftüßungSfumme
beS betreffenben Betriebes ;

b) jebem Angefiettten beS 53etrtebSinßaberS, ber auS

unentfcßulbbaren ©rünben feine SRitroirCung oer»
fagt, 33ußen bis zu ffr. 500.

iL ®iefer 93efcßluß tritt fofort in Kraft unb ßnbet
auf feßon gefällte Urteile oon ©inigungSämtem ober bet'

eibgenöffifeßen 9tefurSf'ommiffion Aitroenbung.

üerbaMdswese«.
©cßwetzeriftßer Ajetylen^lüerein. Ant 12. ffebruat

faitb in 3üricß eine -ßerfammlung beS ©dßroeizerifeßen
Azett)len=93ereinS ftatt, an meteßer ein ©ntwitrf z»
materiell einßeitlicßen UnfalloerßütungSoor»
fdjriften betreffenb Ajetijlen unb Karbib bis--
futiert würbe. $m allgemeinen fießt ber ©ntmurf @r=

leießternngen oor für bie Karbibaufbewaßrung. ffn bezug
auf bie Azetplenapparate trägt er ber Unfallftatiftif
Ste^nung unb will fünftig jene Apparattppen, welcße
meift feßmere Unfälle oerurfaeßten, auSfcßalten. @S

würbe befcßloffett, näcßftenS aueß noiß eine Konferenz
mit ben Apparatebauern einzuberufen, um biefe äußerft
wichtige ffrage ßinreicßenb abzullären.

Jlu$$telluit0$we$e«.
SRßetntdltfcßc ®ewerbeau0ftelluwg uerfcßobeit. 2)aS

große AuSfteEungSlomitee ber Slßeintalifcßen ©ewerbler
befdjtoß, itt Anbetracßt ber prefären Sage, bie gegen»
roärtig auf alte ©cßicßten ber 93eoölferung fieß auSge»
beßnt ßat, bie 6. rßeintalifeße ffnbuftrie» unb ©emerbe»
auSftettung bis auf weiteres z« oerfeßieben.

3ur Sage beS ftßweiz. fpolzßflnbeB berießtet ein

ffacßmantt in ber „9i. 3. 3-" • SSäßtenb ber KriegSzeit
naßm bie S3erwenbung oon S3renn», 53au» unb Qnbuftrie»
ßolz eine fo große AuSbeßnung an, baß bie eibgenöfjifcße

fforftwirtfcßaftSbireftion itt bezug auf bie Sicßlung ber
©aibbeftänbe einfeßränfenbe 53eftimmungen erlaffen mußte,
um einem Staubabbau oorzubeitgen. 2)ie ßoßen |>olz»
preife unb ßauptfäcßliöß bie ungemein ftarfe Éerwenbuttg
oon 3Beicßßolz in ber Çolzftoffabrit'ation brauten eS mit
fieß, baß ganz befonberS bie 23ergtoälber einer fräftigen
Ausbeute unterworfen würben. 93or betn Kriege geftattete
fieß für gar mattcßeS 33ergtal bie Abfußr ber .Çolzblôcfe
meßt rentabel, bann mit einem SJtale aber feßte felbft
in entlegenen, nur feßrner zugängließen ÜDtulben eine leb»

ßaft betriebene ®urcßforftung ein. Karrenwege unb ©eil»
transportanlagen würben erftellt. ©roße ©tapeltager
würben angelegt. Unb gar ntaneßer tofenbe unb fcßäu»
ntenbe ®ergbacß erßielt bie Aufgabe, ißrügelftämme z"
Sal zu transportieren, eine Arbeit, bie bureß bie ßarten
unb gefäßrliößen ®ienfte ber fflößer unb ^olzlnecßte unter»
ftüßt werben mußte. Jtocß im ©ommer 1919 ging biefe
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ikliâîmttn.
Schweizer Mustermesse 1921. (Mitgeteilt.) Die

Beteiligung an der diesjährigen Mustermesse ist trotz
der schweren Wirtschaftskrise eine recht befriedigende zu
nennen. Obwohl bis vor einigen Wochen eine gewiße
Zurückhaltung zu konstatieren war, ist nun doch ein
gutes Resultat zustande gekommen. In einigen Gruppen
ist natürlich die Krisis zu spüren; die meisten Abteilungen
weisen aber, wie erwähnt, eine erfreuliche Beteiligung
auf. Große Aufmerksamkeit dürften einige von den
Interessenten sehr gut vorbereitete Kollektivaus-
stellungen beanspruchen.

liMwiMchan.
Ergänzung des Bundesratsveschlusses vom 29. Okt.

1919 über Arbeitslosenunterstützung. (Vom 4. Februar
1921.) I, Der Bundesratsbeschluß vom 29, Oktober 1919
betreffend Arbeitslosenunterstützung erhält folgenden

Artikel 33'"°:
1. Stellt das Urteil des Einigungsamtes oder der

eidgenössischen Rekurskommiffion nicht die ziffernmäßigen
Ansprüche einzelner Arbeitslosen fest, wohl aber die

Grundsätze, nach denen sie zu berechnen sind, und wird
nachher die Festsetzung der einzelnen Ansprüche durch
das Verhalten eines Betriebsinhabers verhindert, so kann
die Kantonsregierung einen Kommissär hiermit beauf-
tragen.

2. Der Betriebsinhaber und sein Personal sind ver-
pflichtet, dem Kommissär Auskunft zu geben, ihm die

notwendigen Unterlagen zur Verfügung zu stellen und
ihm sonst alle erforderliche Mithilfe zu leisten. Im Falle
von Widerstand kann der Kommissär zur Beschaffung
der Unterlagen die polizeiliche Gewalt in Anspruch nehmen.

3. Der Kommissär stellt die Ansprüche des einzelnen
Arbeitslosen ziffernmäßig und endgültig fest, nachdem
er dem Betriebsinhaber und den Arbeitslosen Gelegen-
heit zur Äußerung gegeben hat.

Diese Entscheide des Kommissärs stehen nach Geneh-
migung durch die Kantonsregierung vollstreckbaren ge-
richtlichen Urteilen im Sinne von Art. 89 des Bundes-
gesetzes vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und
Konkurs gleich,

4. Zahlt der Betriebsinhaber innerhalb fünf Tagen
die Unterstützungen gemäß dem Entscheide des Kommissärs
nicht aus, so hat dieser die Wohnsitzgemeinde der Ar-
beitslosen anzuweisen, die Auszahlung vorzunehmen. In
diesem Falle gehen die betreffenden Forderungen der Ar-
beitslosen gegenüber dem Betriebsinhaber auf die aus-
zahlende Wohnsitzgemeinde über. Der Betriebsinhaber
haftet für Zinsverlust,
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5. Die Kosten des ganzen Verfahrens gehen zu Lasten
des Betriebsinhabers! die kantonale Regierung stellt ihre
Höhe fest,

6, Die Kantonsregierung kann zudem folgende Bußen
auferlegen:

a) dem Betriebsinhaber, der infolge seines Verhaltens
das Verfahren verschuldet hat oder sich weigert,
dem Kommissär Auskunft zu geben oder die nötigen
Unterlagen zur Verfügung zu stellen, eine Buße
von Fr. 590 bis zum zweifachen Betrage der vom
Kommissär festgesetzten Gesamtunterstützungssumme
des betreffenden Betriebes)

b> jedem Angestellten des Betriebsinhabers, der aus
unentschuldbaren Gründen seine Mitwirkung ver-
sagt, Bußen bis zu Fr, 599,

II, Dieser Beschluß tritt sofort in Kraft und findet
auf schon gefällte Urteile von Einigungsämtern oder der
eidgenössischen Rekurskommission Anwendung.

Oerbaiuüumen.
Schweizerischer Azetylen-Verein. Am 12. Februar

fand in Zürich eine Versammlung des Schweizerischen
Azetylen-Vereins statt, an welcher ein Entwurf zu
materiell einheitlichen Unfallverhütungsvor-
schriften betreffend Azetylen und Karbid dis-
kutiert wurde. Im allgemeinen sieht der Entwurf Er-
leichterungen vor für die Karbidaufbewahrung, In bezug
auf die Azetylenapparate trägt er der Unfallstatistik
Rechnung und will künftig jene Apparattypen, welche
meist schwere Unfälle verursachten, ausschalten. Es
wurde beschlossen, nächstens auch noch eine Konferenz
mit den Apparatebauern einzuberufen, um diese äußerst
wichtige Frage hinreichend abzuklären.

Kuttiellungwtte«.
Rheintalische GeWerbeausstellung verschoben. Das

große Ausstellungskomitee der Rheintalischen Gewerbler
beschloß, in Anbetracht der prekären Lage, die gegen-
wärtig auf alle Schichten der Bevölkerung sich ausge-
dehnt hat, die 6. rheintalische Industrie- und Gewerbe-
ausstellung bis auf weiteres zu verschieben.

Holz-Marktberichte.
Zur Lage des schweiz. Holzhandels berichtet ei»

Fachmann in der „N. Z, Z," : Während der Kriegszeit
nahm die Verwendung von Brenn-, Bau- und Industrie-
holz eine so große Ausdehnung an, daß die eidgenössische

Forstwirtschaftsdireklion in bezug auf die Lichtung der
Waldbestände einschränkende Bestimmungen erlassen mußte,
um einem Raubabbau vorzubeugen. Die hohen Holz-
preise und hauptsächlich die ungemein starke Verwendung
von Weichholz in der Holzstoffabrikation brachten es mit
sich, daß ganz besonders die Bergwälder einer kräftigen
Ausbeute unterworfen wurden. Vor dem Kriege gestaltete
sich für gar manches Bergtal die Abfuhr der Holzblöcke
nicht rentabel, dann mit einem Male aber setzte selbst
in entlegenen, nur schwer zugänglichen Mulden eine leb-

haft betriebene Durchforstung ein. Karrenwege und Seil-
transportanlagen wurden erstellt. Große Stapellager
wurden angelegt. Und gar mancher tosende und schäu-
mende Bergbach erhielt die Aufgabe, Prügelstämme zu
Tal zu transportieren, eine Arbeit, die durch die harten
und gefährlichen Dienste der Flößer und Holzknechte unter-
stützt werden mußte. Noch im Sommer 1919 ging diese
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